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§ 6 NÖ PKGV 2014
Leistungsvoraussetzungen

 NÖ PKGV 2014 - NÖ Pflegekindergeld-Verordnung 2014

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.02.2025

Das Land kann über schriftlichen Antrag im Rahmen des Privatrechtes die Kosten für eine freiwillige Selbstversicherung

von P2egepersonen in Form einer Höher- und/oder Weiterversicherung in der gesetzlichen Pensionsversicherung

übernehmen, wenn die zuvor ausgeübte beru2iche Tätigkeit der P2egepersonen wegen der Betreuung eines

P2egekindes, wenn auch nur vorübergehend, reduziert oder eingestellt wurde. Die Höher- und/oder

Weiterversicherung kann für jede leistungsberechtigte P2egeperson in einem Zeitraum nur einmal gewährt werden,

auch wenn mehrere P2egekinder betreut werden. Ein Wechsel in der Leistungsberechtigung eines P2egeelternpaares

ist nur einmal zulässig.

In Kraft seit 01.06.2014 bis 31.12.9999
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